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Thema: Haushaltsbewirtschaftung im Bereich Kunst und Kultur

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt;

Frage 1: Welche Fördermaßnahmen und Förderprogramme des Frei
staates im Bereich Kunst und Kultur laufen trotz bestehender Sparvor
gaben des Sächsischen Staatsministeriums für Finanzen für den aktuell
laufenden Haushalt einschließlich der Sperrung von Verpflichtungser
mächtigungen (Soll-VE 2024 fällig in 2025) ohne Einschränkungen für
den Förderzeitraum 2024/2025 weiter (bitte jeweils Haushaltstitel ange
ben)?

Eine Übersicht zu Fördermaßnahmen und Förderprogrammen, die trotz ver
fügter Haushaltssperre weiterlaufen, lässt sich der Anlage 1 entnehmen. Be
züglich Verpflichtungsermächtigungen konnten Einschränkungen für den Be
reich Kunst und Kultur insgesamt vermieden werden.

Frage 2: Bei welchen Fördermaßnahmen und Förderprogrammen wer
den ggf. Mittel in welchem Umfang und zu welchem Anteil am ursprüng
lich geplanten Mittelumfang nicht zur Bewilligung freigegeben (bitte je
weils Haushaltstitel angeben)?

Zur Beantwortung der Frage wird auf die Anlage 2 verwiesen. Der Spalte „An
merkung" lassen sich die konkret erbrachten Einsparungen und deren jewei
lige Höhe entnehmen, die jeweils mit für die Aufhebung der vom SMF verfüg
ten Haushaltssperre herangezogen worden sind.

Frage 3: Wurden ggfs. Bewilligungseinschränkungen nach Frage 2 den
betroffenen Antragsstellenden bereits kommuniziert und was sind je
weils die konkreten Konsequenzen für die Förderung ihrer Vorhaben?
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Alle Antragssteiler sind, sofern in Bezug auf diese Mittel für die Haushaltssperre und
deren Aufhebung eingesetzt worden sind, darüber informiert worden. Zum Teil haben
Antragsstellende bereits von sich aus signalisiert, Mittel nicht zu benötigen, sodass diese
zur Aufhebung der Haushaltssperre herangezogen werden konnten. Zum Teil wurde
aber auch von vornherein weniger beantragt, als im Einzelplan 12 ursprünglich veran
schlagt worden ist. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Beantwortung der Frage
2 sowie die dort erwähnte Anlage 2 verwiesen. Folglich handelt es sich in aller Regel um
nicht benötigte, freie Mittel, die zur Erbringung des Gesamtsperrbetrages seitens SMWK
herangezogen werden konnten. Dadurch konnten umfänglichere Konsequenzen zu Las
ten von Maßnahmen und Vorhaben weitestgehend abgewendet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Klepsch
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